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11. Hauptstück 

Österreichische Dokumente für Fremde 

1. Abschnitt 

Fremdenpässe und Konventionsreisepässe 

Ausstellung von Fremdenpässen 

§ 88. (1) Fremdenpässe können, sofern dies im Hinblick auf die Person des Betroffenen im Interesse 
der Republik gelegen ist, auf Antrag ausgestellt werden für 

 1. Staatenlose oder Personen ungeklärter Staatsangehörigkeit, die kein gültiges Reisedokument 
besitzen; 

 2. ausländische Staatsangehörige, die über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet 
verfügen und nicht in der Lage sind, sich ein gültiges Reisedokument ihres Heimatstaates zu 
beschaffen; 

 3. ausländische Staatsangehörige, die nicht in der Lage sind, sich ein gültiges Reisedokument ihres 
Heimatstaates zu beschaffen und bei denen im Übrigen die Voraussetzungen für die Erteilung 
eines Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – EU“ (§ 45 NAG) gegeben sind; 

 4. ausländische Staatsangehörige, die nicht in der Lage sind, sich das für die Auswanderung aus 
dem Bundesgebiet erforderliche Reisedokument ihres Heimatstaates zu beschaffen oder 

 5. ausländische Staatsangehörige, die seit mindestens vier Jahren ununterbrochen ihren 
Hauptwohnsitz im Bundesgebiet haben, sofern der zuständige Bundesminister oder die 
Landesregierung bestätigt, dass die Ausstellung des Fremdenpasses wegen der vom Fremden 
erbrachten oder zu erwartenden Leistungen im Interesse des Bundes oder des Landes liegt. 

(2) Fremdenpässe können auf Antrag weiters ausgestellt werden für Staatenlose, die sich rechtmäßig 
im Bundesgebiet aufhalten, oder Personen ungeklärter Staatsangehörigkeit, die kein gültiges 
Reisedokument besitzen und sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten. 

(2a) Fremdenpässe sind Fremden, denen in Österreich der Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zukommt und die nicht in der Lage sind, sich ein gültiges Reisedokument ihres Heimatstaates zu 
beschaffen, auf Antrag auszustellen, es sei denn, dass zwingende Gründe der nationalen Sicherheit oder 
öffentlichen Ordnung dem entgegenstehen. 

(3) Die Gestaltung der Fremdenpässe wird entsprechend den für solche Reisedokumente 
international üblichen Anforderungen durch Verordnung des Bundesministers für Inneres bestimmt. Im 
Übrigen hat die Verordnung den für Reisepässe geltenden Regelungen des Paßgesetzes 1992, BGBl. 
Nr. 839, zu entsprechen. 
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(4) Hinsichtlich der weiteren Verfahrensbestimmungen über die Ausstellung eines Fremdenpasses, 
der Bestimmungen über die Verarbeitung und Löschung von personenbezogenen Daten und der weiteren 
Bestimmungen über den Dienstleister gelten die Bestimmungen des Paßgesetzes entsprechend. 


